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L37153 Anliegerbeitrag Aufschließungsbeitrag Interessentenbeitrag

Niederösterreich

L82000 Bauordnung

L82003 Bauordnung Niederösterreich

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §8;

BauO NÖ 1996 §48;

BauO NÖ 1996 §6 Abs1;

BauO NÖ 1996 §6 Abs2 Z2;

BauRallg;

1. AVG § 8 heute

2. AVG § 8 gültig ab 01.02.1991

Beachte

Miterledigung (miterledigt bzw zur gemeinsamen Entscheidung verbunden): 2010/05/0058

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 2010/05/0055 E 31. Jänner 2012 RS 2

Stammrechtssatz

Auf Einhaltung der einzelnen Widmungskategorien des Flächenwidmungsplanes besteht nicht schlechthin ein

subjektivöCentliches Recht; ein solches ist jedoch dann anzunehmen, wenn die Widmungskategorie auch einen

Immissionsschutz gewährleistet. Die Widmung Grünland weist keinen Immissionsschutz auf, weshalb dem Nachbarn

kein subjektiv-öCentliches Recht auf Einhaltung dieser Widmung zukommt (Hinweis E vom 28. April 2006,

2005/05/0171, mwN.). Immissionsschutz kommt dem Nachbarn aber im Rahmen des § 48 NÖ BauO 1996 zu.Auf

Einhaltung der einzelnen Widmungskategorien des Flächenwidmungsplanes besteht nicht schlechthin ein

subjektivöCentliches Recht; ein solches ist jedoch dann anzunehmen, wenn die Widmungskategorie auch einen

Immissionsschutz gewährleistet. Die Widmung Grünland weist keinen Immissionsschutz auf, weshalb dem Nachbarn

kein subjektiv-öCentliches Recht auf Einhaltung dieser Widmung zukommt (Hinweis E vom 28. April 2006,

2005/05/0171, mwN.). Immissionsschutz kommt dem Nachbarn aber im Rahmen des Paragraph 48, NÖ BauO 1996 zu.
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